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Straßburg, den 28.01.2019 – Die Konferenz der Vertragsparteien (KVP) hat am 13. Dezember 2018 
in Straßburg ihre Wintersitzung abgehalten. Den Vorsitz führte Herr Jan de Spiegeleer, Vertreter 
Belgiens. 
 
Beibehaltung der Entsorgungsgebühr für öl- und fetthaltige Abfälle von 7,50 € / 1000 Liter für 
2019 und Aussichten für eine Erhöhung 
 
Die Konferenz der Vertragsparteien (KVP) hat auf Vorschlag der Internationalen Ausgleichs- und 
Koordinierungsstelle (IAKS) beschlossen, die Höhe der Entsorgungsgebühr für öl- und fetthaltige 
Schiffsbetriebsabfälle von 7,50 EUR je 1000 Liter mineralölsteuerfrei gebunkerten Gasöls für 2019 
beizubehalten. Die Höhe der Gebühr bleibt somit seit 2011 unverändert. Allerdings sollte in 
absehbarer Zeit (2020/2021) eine Erhöhung der Gebühr in Betracht gezogen werden.  
 
Das Sammel- und Entsorgungssystem für öl- und fetthaltige Abfälle basiert auf dem 
Verursacherprinzip, das durch indirekte Finanzierung zum Zeitpunkt des Bunkerns und die 
Bereitstellung von Annahmestellen im gesamten Geltungsbereich des CDNI umgesetzt wird. Die KVP 
hat die IAKS beauftragt, die Bedürfnisse, Voraussetzungen und möglichen Veränderungen des 
Annahmestellennetzes in den kommenden Jahren in enger Zusammenarbeit mit dem Gewerbe 
gemeinsam zu ermitteln. Die innerstaatlichen Institutionen wurden ersucht, die Konsultation auf ihrer 
Ebene durchzuführen und darüber auf internationaler Ebene Bericht zu erstatten. 
 

https://www.cdni-iwt.org/de/annahmestellen/
https://www.cdni-iwt.org/de/kontakte/
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Die Ergebnisse dieser Konsultation sollen in der Anhörung der anerkannten Verbände am 
17. Dezember 2019 vorgestellt und diskutiert werden.  
 
Schließlich wurde der Bericht über die jährliche Bewertung des Finanzierungssystems vorgelegt. 
 
Um über Neuigkeiten und neue Veröffentlichungen informiert zu werden, haben Sie die Möglichkeit, 
den Newsletter zu abonnieren. Sie erhalten dann eine E-Mail, sobald ein neues Dokument oder eine 
Neuigkeit zum CDNI veröffentlicht wird. 
 
Beschluss CDNI 2018-II-3 
 
Verwendung der Entladungsbescheinigung 2017 
 
Die Entladebescheinigung 2014, die bestimmten Übergangsbestimmungen unterlag, kann seit dem 
30. Juni 2018 und darf seit dem 1. Januar 2019 nicht mehr als Nachweis vorgelegt werden.  
 
Die Entladebescheinigung 2017 ist im Word- und PDF-Format in den Sprachen Deutsch, Englisch, 
Französisch und Niederländisch auf der CDNI-Website (Rubrik Dokumente /Unterrubrik „Entladung“) 
erhältlich. 
 
Beschluss CDNI 2016-I-5 
 
Muster für das Ölkontrollbuch 
 
Die KVP hat ein aktualisiertes Muster für das Ölkontrollbuch angenommen, das die Identifizierung der 
Schiffe durch die einheitliche europäische Schiffsnummer (ENI) ermöglicht. Das neue Muster für das 
Ölkontrollbuch tritt am 1. Dezember 2019 in Kraft. Ältere, bereits gedruckte Muster können verwendet 
werden, bis der Bestand erschöpft ist. 
 
Beschluss CDNI 2018-II-4 
 
Merkblätter für Schifffahrttreibende 
 
Zwei Merkblätter für Schifffahrttreibende, Verlader, Hafenbehörden und Terminalbetreiber wurden von 
der KVP genehmigt: 
 

- Neues Merkblatt „Einheitstransporte / kompatible Transporte / spezielle Schiffstypen zur 
Vermeidung von Schiffsbetriebsabfällen“. Der Zweck dieses Merkblatts ist es, die 
Vermeidung von Ladungsabfällen zu fördern, indem auf unnötige Reinigungen verzichtet oder 
ein weniger strenger Reinigungsstandard angewendet wird. Es enthält eine praktische 
Definition dieser verschiedenen Beförderungsarten und die jeweils geltenden Reinigungs- und 
Waschbefreiungen und beschreibt, wie die Entladebescheinigung auszufüllen ist.  
 

- Das aktualisierte Merkblatt zum Umgang mit Abfällen aus dem Ladungsbereich zur 
Berücksichtigung der seit der Erstausgabe im Jahr 2014 erfolgten rechtlichen Änderungen: 
Vereinfachung der Waschvorschriften und Klärung der Verantwortlichkeiten für die Reinigung 
im Jahr 2015, Integration des Begriffs „kompatibler Transport“ zur Vermeidung unnötigen 
Waschens bei kompatiblen Folgetransporten im Jahr 2016 und Inkrafttreten neuer 
Entladestandards im Jahr 2018. 

 
Beide Merkblätter werden in Kürze auf der CDNI-Website veröffentlicht.  
 
Um über Neuigkeiten und neue Veröffentlichungen informiert zu werden, haben Sie die Möglichkeit, 
den Newsletter zu abonnieren. Sie erhalten dann eine E-Mail, sobald ein neues Dokument oder eine 
Neuigkeit zum CDNI veröffentlicht wird. 
 
 
 

https://www.cdni-iwt.org/de/taetigkeitsbilanze/
https://cdni-iwt.us17.list-manage.com/subscribe?u=cf16edf90df720956910bd77a&id=2ef36dbb1f
http://www.cdni-iwt.org/wp-content/uploads/2019/01/cpc18_44de_final.pdf
https://www.cdni-iwt.org/de/entladung/
https://www.cdni-iwt.org/wp-content/uploads/2016/07/cdni2016_Ide.pdf
http://www.cdni-iwt.org/wp-content/uploads/2019/01/cpc18_44de_final.pdf
https://cdni-iwt.us17.list-manage.com/subscribe?u=cf16edf90df720956910bd77a&id=2ef36dbb1f
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FAQ 
 
Die KVP begutachtet regelmäßig die Antworten der Arbeitsgruppe CDNI/G auf häufig gestellte Fragen 
(FAQ) und genehmigt deren Veröffentlichung auf der Website www.cdni-iwt.org in der Rubrik FAQ. 
Diese Antworten sollen die Anwendung des CDNI erleichtern und zu einer einheitlichen Auslegung 
beitragen.  
 
In ihrer Sitzung im Dezember 2018 genehmigte die KVP eine neue, vom Gewerbe vorgeschlagene 
FAQ, mit der bestätigt wird, dass die in den Handhabungs- und Lade-/Entladearmen verbleibenden 
Produkte als Umschlagsrückstände zu betrachten und als solche zu entsorgen sind. 
 
Sitzungen 2019 
 
Die nächste Sitzung der KVP findet am 18. Juni 2019 statt.  
Alle Sitzungstermine und Tagesordnungen können auf der entsprechenden Seite der CDNI-Website 
abgerufen werden. 
 
 
 
 
Über das CDNI (www.cdni-iwt.org) 
Das Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der 
Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI) ist seit dem 1. November 2009 in Kraft. Es umfasst sechs Vertragsstaaten 
(Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Schweiz) und hat den Schutz der Umwelt und 
insbesondere der Gewässer zum Ziel. Es enthält dementsprechend Bestimmungen, die auf die Förderung der 
Abfallvermeidung, die Organisation der Abfallentsorgung über ein spezielles Netz von Annahmestellen entlang 
der Wasserstraßen, die Sicherstellung der Finanzierung dieser Initiativen auf internationaler Ebene unter 
Berücksichtigung des Verursacherprinzips sowie eine Überwachung des Einleitungsverbots für die betreffenden 
Abfälle in Oberflächengewässer abzielen. Eine Änderung des Übereinkommens, die derzeit ratifiziert wird, hat die 
Annahme gasförmiger Rückstände flüssiger Ladung und damit den Schutz der Atmosphäre zum Gegenstand. 
 
Kontakt 
Sekretariat CDNI c/o CCNR 
2, Place de la République – CS10023 
F-67082 STRASBOURG CEDEX 
Tel.: + 33 (0)3 88 52 96 42 
E-Mail: Secretariat@cdni-iwt.org  
Web: https://www.cdni-iwt.org/ 
 
Das Sekretariat des CDNI wird vom Sekretariat der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) geführt. 

http://www.cdni-iwt.org/
https://www.cdni-iwt.org/de/events/
mailto:Secretariat@cdni-iwt.org
https://www.cdni-iwt.org/
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